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252 Millionen Franken pro Jahr sind genug!

Nicole Emmenegger, Dachverband der
Urheber- und Nachbarrechtsnutzer (DUN)

Wirtschaft, Bildung, Forschung und Kon-

sumenten bezahlen pro Jahr mehr als

eine Viertelmilliarde Franken Urheber-

rechtsabgaben. Vor zehn Jahren waren
noch rund 43 Millionen Franken weniger
geschuldet. Die Digitalisierung führt zu

Mehrfachbelastungen und höheren Tarif-

abgaben und bringt damit ein an sich

akzeptables System an seine Grenzen.

Im Geschäftsalltag ist es gang und gä-
be: Ein Zeitungsartikel wird kopiert
und den Mitarbeitenden verteilt. Man
stelle sich vor, dass dafür jedes Mal die

Journalistin oder der Verlag um Erlaub-
nis angefragt werden müsste. Zweifel-
los wäre dies ein Ding der Unmöglich-
keit. Von Gesetzes wegen sind genau
solche Massennutzungen per se er-
laubt.' Das ist eine sinnvolle und präg-
matische, alltagstaugliche Regelung -
aber gratis ist sie keineswegs.

Nutzungen sind erlaubt, aber nicht gratis
Pauschal 350 Franken pro Jahr schuldet

beispielsweise eine Bibliothek mit
80 Mitarbeitern für diese Kopiermöglich-
keit. Festgelegt ist dieser Betrag im Ge-

meinsamen Tarif8/II (GT 8/II Reprogra-
phie in Bibliotheken) d der seit seiner

rechtskräftigen Genehmigung auch für
die Gerichte verbindlich ist.' Solche Pau-

schalabgaben bringen den Vorteil einer
einfachen Handhabe mit sich, aber auch
den Nachteil, dass individuelles Verhalten

unberücksichtigt bleibt. Wer gar keine

geschützten Werke kopiert, wird dem-
nach trotzdem zur Kasse gebeten.

1 Art. 19 Abs. l lit. c URG

2 http://www.prolitteris.ch/de/portrait-prolitte-

ris/aktuelle-tarife/aktuelle-tarife/

3 Art. 59 Abs. 3 URC

4 Gemeinsamer Tarife 8/1, 8/111, 8/1V, 8/V, 8/VI

5 Gemeinsame Tarife 3c, 4f, C, E

6 Angaben direkt von der Suisa sowie unter

www.swisscopyright.ch; noch keine

aktuelleren Zahlen erhältlich

7 Suisa, Suissimage, ProLitteris, Swissperform

und SSA

8 Art. 46 Abs. 2 URG

9 Beim Zugang über das Onlineportal.

Kopiertarife gibt es zusätzlich für
die öffentlichen Verwaltungen, die

Schulen, die Kopierbetriebe, für die

Industrie und den Dienstleistungs-
bereich.t Dazu kommen über vierzig
weitere Tarife und Untertarife zu den
verschiedensten Nutzungsarten: Es gibt
den Tarif für Public Viewing oder den

denjenigen für das Speichern auf Tab-

lets, einen für Kirchen und einen für
Kinos und viele mehr'. Für all diese Ta-

rife bezahlten die Nutzer im Jahr 2013
insgesamt 252,4 Millionen Franken.®

Verhandlungen sind aufwendig und

kompliziert - aber meist erfolgreich
Nicht nur die Tarife selber sind für Lai-

en schwer durchschaubar, richtig lcom-

pliziert wird es bei deren Entstehung.
Das Urheberrechtsgesetz sieht dafür ein
spezielles Verfahren vor. Im Gegensatz

zu einigen unserer Nachbarländern wer-
den die Tarife nicht durch staatliche Stel-

len angeordnet, vielmehr sind die Ver-

wertungsgesellschaften? verpflichtet,
die Tarife mit massgebenden Nutzer-
verbänden zu verhandeln.® Erstaunlich
häufig können diese Verhandlungen
mit einer Einigung abgeschlossen wer-
den. Damit werden nicht nur Gerichts-
verfahren vermieden, sondern zweifei-
los ist auch die Akzeptanz solcher Kom-
promisslösungen weit höher.

Mehrfach bezahlen in der digitalen Welt?

Das grosse Defizit im Tarifverfahren
liegt aber an einem gänzlich anderen
Ort: Die Digitalisierung hat zu massi-

ven Mehrbelastungen geführt und
droht das Tarifsystem ad absurdum zu
führen. Dies zeigt sich deutlich an den

stetig steigenden Einnahmen. Noch im
Jahre 2005 betrugen die Tarifeinnah-
men 43 Millionen Franken weniger.

Was ist passiert? Die Digitalisierung
ermöglicht einerseits immer neue Nut-

zungsformen und schafft andererseits
immer grössere Speicherkapazitäten.
Dafür muss heute mehrfach bezahlt wer-
den. So wird für den eingangs erwähnten

Zeitungsartikel dreimal bezahlt: Einmal
muss an den Verlag bezahlt werden,

wenn ein Artikel online gekauft wird.»
Wird dieser Artikel danach auf den Ser-

ver des Betriebs oder der Bibliothek ab-

Nicole Emmenegger ist Partnerin in der Advo-

katur Markwalder Emmenegger (www.mepart-

ners.ch). Sie ist vornehmlich auf dem Gebiet

des Urheberrechts tätig und ist vom Bundesrat

gewähltes Mitglied der Eidgenössischen

Schiedskommission für die Verwertung von

Urheberrechten und verwandten Schutzrech-

ten (ESchK). Ausserdem ist sie seit dem 1. März

2014 mit der Geschäftsführung des Dachver-

bandes der Urheber- und Nachbarrechtsnut-

zer (DUN) mandatiert. Der DUN setzt sich als

einzige Organisation schweizweit ausschliess-

lieh für die Rechte der Nutzer und Nutzerinnen

ein und vertritt deren Anliegen gegenüber dem

Gesetzgeber, der Öffentlichkeit und den Ver-

wertungsgesellschaften. Dem DUN gehören

beispielsweise der Bibliotheksverband, die

Nationalbibliothek sowie der Archivarenver-

band an. Weiter sind private und öffentliche

Bildungs- und Forschungsinstitute, Unterneh-

men sowie namhafte Wirtschaftsverbände

DUN-Mitglieder.

gelegt, so ist eine Abgabe nach dem Ge-

meinsamen Tarif9 für das elektronische

Speichern geschuldet. Für den Ausdruck
schliesslich wird aufgrund des Gemein-

samen Tarifs 8 bezahlt.
Dabei wird aber ignoriert, dass sich

die Verwendung durch den Benutzer
nicht verändert hat: Er liest schlicht den
Artikel - genauso wie er das in der ana-

logen Welt getan hat.

Einigungstarife zeugen von der

Akzeptanz des Systems
Urheberrechtstarife sind zweifellos
kompliziert, teilweise verwirrend for-
muliert und häufig für Nichtjuristen
schlicht unverständlich. Dennoch bie-

tet das System einige klare Vorteile:
Insbesondere werden die Tarife von
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den Nutzerverbänden mitgestaltet,
statt dass sie staatlich angeordnet wer-
den. Nicht zuletzt die hohe Rate von
Einigungstarifen zeugt von der grund-
sätzlichen Zustimmung zum System.
Störend ist jedoch, dass für jede techni-
sehe Neuerung ein neuer Tarifgeschaf-
fen wird und damit Mehrfachbelastun-

gen entstehen, welche die Glaubwür-
digkeit und die Akzeptanz des Tarifsys-
tems gefährden. Unbestritten bleibt,
dass Kultur für die Gesellschaft von
zentraler Bedeutung ist und dass es

Kultur nicht gratis gibt: Dies wird mit
der jährlichen Zahlung von 252 Millio-
nen Franken eindrücklich belegt.

Kontakt: nicole.emmenegger@mepartners.ch

252 mi///o/7s de/rancs par an sont assez.'

252,4 millions de francs suisses, voici ce qu'ont payé les utilisateurs (entreprises, ins-

titutions d'éducation et de recherche, consommateurs) en tant que tarifs aux ayants

droit en 2013. Huit ans auparavant, c'était encore 43 millions de francs de moins. Quelle

est la raison pour cette explosion des coûts? La réponse est le numérique: D'une part
l'avancement technologique rend les capacités de stockage quasiment infinies, d'autre

part il rend possible de nouvelles formes d'utilisations d'oeuvres. Ainsi le numérique

risque de faire imploser le système tarifaire négocié entre les sociétés de gestion et les

associations des utilisateurs, puisque les utilisateurs paient aujourd'hui plusieurs fois

pour un produit qu'ils consomment peut-être différemment, mais pas plus souvent

qu'avant l'avènement du numérique.

Alors qu'il est indiscutable que la culture exerce une fonction centrale pour la société

et que la culture ne peut pas être gratuite, il faut revoir le système actuel dans le but

d'éviter les taxations multiples en prenant en compte le volume d'utilisation effectif et

non pas le volume potentiel.

«Ohne Autoren und Autorinnen
gibt es weder Texte noch Bibliotheken»

Nicole Pfister Fetz, Geschäftsführerin
AdS Autorinnen und Autoren der
Schweiz

Mit dem titelgebenden Zitat umschreibt
die Schriftstellerin Ruth Schweikert ihre
Rolle und die ihrer Berufskolleginnen.'
Autorinnen und Autoren wollen von Lese-

rinnen und Lesern entdeckt, aber gleich-

zeitig für die Nutzung ihrer Werke ange-
messen vergütet werden. Daher setzt sich

der Berufsverband Autorinnen und Auto-

ren der Schweiz AdS für die Einführung
des Verleihrechts ein. Im Gegenzug unter-
stützt der Verband die Gesetzesvorlage
eines «Verzeichnisprivilegs»*, damit auch

Bibliotheken auf die üblich gewordene
Anschaulichkeit von Onlineverzeichnis-

sen nicht verzichten müssen.

Literatur vielfach genutzt - mit Respekt

vor den Autorenrechten
Wer schreibt, um gelesen zu werden,
ist heute auf vielen Kanälen erreichbar.
Das herkömmliche Buch ist längst nicht
mehr die einzige Nutzungsquelle, son-
dern nur einer von vielen möglichen
Datenträgern. Das Schaffen von Auto-
rinnen und Autoren nutzen wir online,

wir lesen auf dem Laptop, dem Tablet,
dem Smartphone...

In diesem Umfeld nehmen Biblio-
theken einen wichtigen Stellenwert ein
für die Vermittlung und das Zugäng-
lichmachen von Wissen oder von Lite-

ratur im Speziellen. Sie stehen allen

Bevölkerungsgruppen offen und erfül-
len nachhaltige archivarische Aufga-
ben. Der AdS, der sich für die Rechte
der Autorinnen einsetzt, begrüsst eine

rege Tätigkeit der Bibliotheken. Umge-
kehrt erwarten Autoren, dass ihre Rech-

te konsequent eingehalten und sie für
ihre Leistungen angemessen entschä-

digt werden.

Autorinnen und Autoren bei der
Ausleihe ihrer Werke entschädigen
Der freie Zugang in Bibliotheken zu
Büchern, ob digital oder auf Papier, ist
grundlegend für die Vermittlung von
Inhalten. Die öffentliche Hand stellt
den Bibliotheken die notwendigen Mit-
tel zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur
Verfügung, aber das geltende Gesetz
sieht keine Beteiligung der Autorinnen
und Autoren vor. Viel mehr noch: Die
Bibliotheken erweitern seit einiger Zeit

den Zugang zu geschützten Inhalten,
indem sie Werke nicht nur in analoger,
sondern auch in digitaler Form anbie-

ten. Damit wird es eine Zunahme der
Ausleihe geben. Dagegen ist nichts ein-
zuwenden - jedoch muss damit die

Einführung einer angemessenen Ent-

Schädigung der Autorinnen und Auto-
ren verbunden sein!

In Europa existiert das Verleihrecht
für gedruckte Werke seit mehr als

60 Jahren. Dänemark zum Beispiel
führte die Entschädigung von Autoren
bei der Ausleihe ihrer Werke bereits

1946 ein. Die Europäische Union hat
seit 1992 eine Vermiet- und Verleih-
rechtsdirektive, dank der heute bereits
in 23 Staaten (unter anderem in unse-
ren Nachbarstaaten Deutschland,

1 Dokumentation zur Medienkonferenz der

Allianz Fairlesen vom 22. Mai 2014

2 Das «Verzeichnisprivileg» ist Teil des

Konsenspakets der Arbeitsgruppe zum

Urheberrecht (Aguri2), die Bundesrätin

Sommaruga 2012 einberufen hatte. Das

Konsenspaket ist Grundlage für die bevorste-

hende URG-Revision.

21 arbido 2 2015


	252 Milionen Franken pro Jahr sind genug!

